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Mein DS- GVO Service für Sie:
V INFOPAPIER DS- GVO in der Schule kurz und knapp

V Vortrag DS- GVO für Kommunalverwaltungen Fassung 2.0. (11.06.2018)

V Vortrag zur DS- GVO Fassung 6.0. (01.06.2018)

V Vortrag über Bürgerrechte im Datenschutz

V Vortrag DS- GVO für Vereine- Verbände-Kommunen (20.06.2018)

V AUFSATZ zum Thema  DS-GVOé Was jetzt getan werden muss !

V AUFSATZ zu Art. 6 Abs. 1 lit. f.) DS- GVO

V AUFSATZ Die Umsetzung der DS- GVO in Selbsthilfegruppen

V CHECKLISTE zur DS- GVO im kostenfreien download unter

V DS- GVO für Vereine 6 Folien in 6 Minuten

www.maltejoerguffeln.de



I.

Sensibilisierung



Warming Upé I
Ein Fall aus der Praxis (Quelle: 45. Tätigkeitsbericht des Hessischen 

Datenschutzbeauftragten 2016 Ziff. 4.1.1., S. 89)

ü HJV (Hessischer Judo-Verband e.V.) 

ĂVideoaufzeichnungssystemñ (Wettkampf 

zwischen Athleten, keine Löschung der Aufzeichnungen 

auf dem jeweiligen Laptop nach Ende Wettkampf!ñ

ü Später: Verwendung der Aufnahmen zu 

Schulungszwecken ohne Mitteilung an 

ĂBetroffeneñ

ü Kampfrichter nicht vollständig auf Datengeheimnis 

verpflichtet ( § 5 BDSG)



Warming Upé II

Der Turn- und Sportverein Musterstadt 

veröffentlicht in seinem Vereinsheim auf dem  

Schwarzen Brett im Februar eines jeden 

Jahres vor der Mitgliederversammlung alle 

Mitglieder, die ihren Beitrag noch 

nicht gezahlt haben.



Warming Upé III
87 Prozent der deutschen Firmen 

hinken bei der Umsetzung der DS-

GVO hinterher
Quelle:

http://meedia.de/newsline-detail/87-prozent-der-deutschen-firmen-hinken-bei-der-umsetzung-

der-dsgvo-hinterher/

üĂgroÇe Verunsicherungñ

üĂgroÇe Menge von Halbwissenñ

üĂVollzugsdefizitñ

http://meedia.de/newsline-detail/87-prozent-der-deutschen-firmen-hinken-bei-der-umsetzung-der-dsgvo-hinterher/


Warming Up é. IV
DFB- Pokalfinale 2018

Videobeweis-Wirbel: FC Bayern um Elfmeter 

gebracht? So reagiert das Netz 

War das eine Fehlentscheidung? Dem FC Bayern 

München wird im Finale um den DFB-Pokal ein 

Elfmeter in der Nachspielzeit verwehrt - nach 

Videobeweis-Entscheidung. Die Bayern verlieren 

daraufhin das Finale - und sind sauer. 

http://www.sportbuzzer.de/artikel/videobeweis-drama-fc-bayern-um-elfmeter-

gebracht-so-reagiert-das-netz/



Warming Up V
(https://www.ekom21.de/Service/einfo21_digital/Seiten/dsgvo.aspx)

Was kommt auf Kommunen zu? 

Und damit die Verordnung auch Anwendung findet, stärkt die DS-GVO die 

Aufsicht durch Datenschutzbehörden und sieht bei Verstößen 

empfindliche Geldstrafen vor. Alle 

Entscheidungsträger in Behörden und Kommunen sollten sich der 

Auswirkungen der DS-GVO für den alltäglichen Betrieb bewusst sein. Denn 

verstoßen sie oder ihre Rechenzentrumsbetreiber gegen die DS-GVO, etwa 

indem sie die strengen Erlaubnistatbestände für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten missachten, drohen Sanktionen.



Kurz und knapp zur 

Orientierung:

Homepage Prof. Dr. Thomas Hoeren mit 

Podcasts zur DS- GVO

https://www.uni-

muenster.de/Jura.itm/hoeren/organisation/prof-dr-thomas-

hoeren

Interview mit   Malte Jörg Uffeln zur DS- GVO

https://www.youtube.com/watch?v=st3BRKNYZxM

https://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/organisation/prof-dr-thomas-hoeren
https://www.youtube.com/watch?v=st3BRKNYZxM


Weiterführende Links:

www.bfdi.bund.de

www.lda.bayern.de

www.datenschutz.hessen.de

www.datenschutz.de

www.duesseldorfer-kreis.de

www.datenschutzbeauftragter-info.de



II.

Die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts 

zum Datenschutz



Volkszählungsurteil

Ă Grundrecht auf 

informationelle 

Selbstbestimmung ñ
(BVerfGE 65,1 ff. )



ĂMit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wªren eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermºglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen 

können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, 

verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. [é] Dies w¿rde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen 

beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger 

begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. 

Hieraus folgt: Die freie Entfaltung der Persönlichkeit 

setzt unter den modernen Bedingungen der 

Datenverarbeitung den Schutz des 

Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, 

Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner 

persönlichen Daten voraus. 
Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, 

grundsªtzlich selbst ¿ber die Preisgabe und Verwendung seiner persºnlichen Daten zu bestimmen.ñ



ĂIntegritªtsgrundrechtñ
BVerfG, 1 BvR 370/07 und 1 BvR 595/07

Grundrecht auf Gewährleistung der 

Vertraulichkeit und Integrität 

informationstechnischer Systeme.



Entwicklung der Rechtsprechung

BVerfGE 65,1 ( Volkszählung)

BVerfGE 93, 181 (Rasterfahndung)

BVerfGE 100, 313  

(Telekommunikationsüberwachung)

BVerfGE 103, 21  (Genetischer Fingerabdruck)

BVerfGE 103,44  (Fernsehaufnahmen im 

Gerichtssaal)

BVerfGE 112, 304  (GPS-Überwachung)



III.

Grundprinzipien



Datenschutz 

= 

Schutz der Menschen

Datensicherheit

= 

Schutz der Daten



Die LOGIK des 

Datenschutzes:

VERBOT mit 

Erlaubnisvorbehalt 



Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit
verlangt stets eine Güterabwägung 

der Rechte des Betroffenen zu den 

Zwecken des Vereins / der Kommune



Rechte des Betroffenen

Á Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Á Schutzgrad personenbezogener (auch sensibler) 

Daten

Á weitere Grundrechte/Rechtsgüter

(bspw. Unverletzlichkeit der Wohnung, Post- und 

Fernmeldegeheimnis, Sozialdatenschutz



Zwecke des Vereins/der 

Kommunen

Á Auslegung von Satzungen /Ordnungen 

Á Zweckfestlegung und ïbindung; Haupt- und 

Nebenzwecke

Á technische und organisatorische Maßnahmen 

nach dem Stand der Technik

Á Sanktionen ( Androhung, Vollstreckung)



IV.

Kurzresümee und 

Entwicklungen im Datenschutz



Erwartungen der 

Datenschutzbehörden an 

Datenverarbeiter I

Prüfpunkte: Wo/wie wird hingesehen ?

V Bestandsaufnahme der Datenverarbeitungsvorgänge (IST- Analyse)

V Pr¿fung der Legitimationen ( ĂEinwilligungenñ)

V Erfüllung der Informationspflichten Führen eines Verfahrensverzeichnisses

Künftige Prüfungen ( ab 25.5.2018) ?

ĂVom situativen Eingreifen zur systematischen 

Kontrolle !!!ñ


